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§ 1 Name, Sitz 

1. Der Verein führt den Namen Förderverein Kinder und Jugend in Körle e. V. 

2. Er ist in das Vereinsregister beim Registergericht in Fritzlar unter der Nummer 3725 

eingetragen und führt den Zusatz e. V. 

3. Der Sitz des Vereins ist Körle 

§ 2 Zweck 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstige Zwecke" der Abgabenordnung (AO). 

2. a)  Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung (§ 52 Abs. 2 AO) 

b)  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterstützung der 

 Kinder- und Jugendbetreuung in der Gemeinde Körle 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über die 

Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei Minderjährigen ist 

der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 

2. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem 

Vorstand erklärt werden. 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 

grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss 

entscheidet die Mitgliederversammlung 

4. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen mit dem 

Erlöschen). 

5. Das ausgetretene oder ausgschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 

Vereinsvermögen 

6. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der 

Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliedsversammlung festgesetzt. 

§ 4 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

1. Die Mitgliederversammlung, 

2. der Vorstand, 

3. sofern eingerichtet, der Beirat 
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§ 5 Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 

Kassenwart, dem Schriftführer und zwei Beisitzern. Der Vorstand soll sich paritätisch 

aus Vertretern der Grundschule Körle, der Gemeinde Körle und der Elternschaft 

zusammensetzen. 

2. Der vertretungsberechtigte Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem  

1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln. 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 

gewählt; jedes Vorstandsmitglied bleibt jedoch solange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt 

ist. 

4. Der 1. Vorsitzende lädt zur Vorstandssitzung unter Angabe der Tagesordnung mit einer 

Frist von mindestens einer Woche ein. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der Vorstand fasst seine 

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Alle Vorstandsmitglieder haben Stimmrecht. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende. 

§ 6 Kassenprüfung 

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer. 

Vorstandsmitglieder können nicht als Kassenprüfer gewählt werden. Wiederwahl ist 

zulässig. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 

Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder in Textform per Email 

unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der 

Tagesordnung einzuberufen. 

3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der  

2. Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch 

dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 

Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 
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§ 8 Beirat 

1. Die Mitgliederversammlung kann einen Beirat einrichten. Der Beirat hat die Aufgabe, 

dem Verein bei der Verfolgung seiner satzungsmäßigen Zwecke beratend zur Seite zu 

stehen. 

2. Der Beirat besteht aus fünf Mitgliedern des Vereins. Er wird auf die Dauer von zwei 

Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Beirat bleibt jedoch bis zur 

Neuwahl des Beirates im Amt. Jedes Mitglied des Beirats ist einzeln zu wählen. Wähl-

bar sind nur Vereinsmitglieder. Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder 

des Beirates sein. 

3. Der Beirat wird vom 1. oder 2. Vorsitzenden des Vereins mit einer Frist von mindestens 

einer Woche schriftlich oder in Textform per Email einberufen. Einer Übermittlung der 

Tagesordnung bedarf es nicht. Der Beirat muss einberufen werden, wenn mindestens 

zwei Mitglieder die Einberufung schriftlich beim Vereinsvorstand verlangen. 

4. Zu den Sitzungen des Beirats haben die Vorstandsmitglieder Zutritt, sie sind von den 

Sitzungen des Beirats zu verständigen. 

5. Die Sitzungen des Beirats werden vom 1. oder 2. Vorsitzenden des Vereins geleitet; 

sind beide Vorsitzenden verhindert, wird aus der Mitte der anwesenden Mitglieder ein 

Sitzungsleiter bestimmt. 

6. Der Beirat bildet seine Meinung durch Beschlussfassung. Bei der Beschlussfassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, stimmberechtigt sind die Mit-

glieder des Beirats. 

7. Die Beschlüsse des Beirats sind schriftlich zu verfassen und vom Sitzungsleiter zu 

unterschreiben. 

8. Scheidet ein Mitglied des Beirats vorzeitig aus, so wählt der Beirat für die restliche 

Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds ein Ersatzmitglied. 

§ 9 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen 

Stimmen erforderlich. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Körle, die es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 
Körle, 14.04.2016 


